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Vorwort

Die Insolvenz von Unternehmensgruppen, sowohl auf nationaler wie internatio-
naler Ebene, hat bereits seit langem die insolvenzrechtliche Praxis erreicht. 
Wenn die Schieflage, sei es durch Restrukturierung oder durch Liquidation, im 
Interesse der Gläubiger gelöst werden soll, ist zwingend die Kooperation und 
Koordination der Beteiligten solcher Verfahren erforderlich. Deshalb haben sich 
in der Praxis bereits vielfältige Ansätze zur Bewältigung solcher nationalen und 
internationalen Konzerninsolvenzen herausgebildet.
Die wirtschaftliche Bedeutung von Unternehmensgruppen nimmt stetig zu. Un-
ternehmen, die im globalen Wettbewerb stehen, sind dieser Herausforderung als 
Einzelunternehmen oft nicht gewachsen, sodass sich mit steigendem Wettbe-
werbsdruck auch die Anzahl von (internationalen) Konzernstrukturen stetig er-
höht. Zudem steigt der Grad der Verflechtung der Konzerngesellschaften unter-
einander. Dieses Phänomen hat vielfältige Ursachen. Zum einen geht es um die 
Nutzung von unterschiedlichen Kostenstrukturen, z. B. bei Löhnen und Gehäl-
tern sowie Zoll- und Steuervorteilen, zum anderen aber auch um strategische 
oder operative Ziele, wie die Erschließung von Absatzmärkten oder die Optimie-
rung von Haftungs- (OpCo-PropCo-Prinzip) und Finanzierungsstrukturen.

Vor diesem Hintergrund haben sich sowohl der europäische wie auch der 
deutsche Gesetzgeber zur Normierung einiger wesentlicher Aspekte der Abwick-
lung von Konzerninsolvenzen entschlossen. Dabei haben sich die Gesetzgeber 
nicht auf die Kodifizierung der bisher geübten Praxis beschränkt, sondern haben 
auch neue Aspekte, wie zum Beispiel das Koordinationsverfahren, aufgenom-
men.

Dieses Werk richtet sich vorwiegend an den Insolvenz- und Restrukturie-
rungspraktiker, sei es im Unternehmen oder als Berater. Es verzichtet auf die 
überbordende Darstellung akademischer Streitigkeiten, sondern geht auf die für 
den Praktiker relevanten Aspekte ein und stellt diese übersichtlich, kompakt und 
zielführend dar. Neben einer Darstellung der bisherigen Praxis und der neuen 
Rechtslage auf deutscher und europäischer Ebene zeichnet sich das Werk insbe-
sondere durch die ergänzende Darstellung von Konzerninsolvenzen im interna-
tionalen Kontext außerhalb Europas, v. a. mit den Schwerpunkten USA und Asi-
en, sowie durch die Beleuchtung spezifischer Konzernkonstellationen aus. Als 
solche werden neben dem Mittelstandskonzern auch der Immobilienkonzern, 
der Handelskonzern und der Finanzkonzern beleuchtet. Das Buch ist mithin eine 
praktische Handreichung für spezifische Konzernkonstellationen unter Berück-
sichtigung der neuen Rechtslage in Europa und Deutschland sowie in den wirt-
schaftlich bedeutenden Rechtsordnungen der USA und Asien. Da das UK-Re-
gime eine besondere Bedeutung innerhalb Europas einnimmt, aber auch, weil 
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UK zukünftig nicht mehr Teil der EU sein wird, ist ein Beitrag dem UK-Recht mit 
getrennter Behandlung von rein nationalen Regelungen und deren Anwendung 
unter EU-Recht gewidmet.

Das vorliegende internationale Werk wäre nicht ohne die Mithilfe vieler Per-
sonen realisierbar gewesen. Vorneweg sind natürlich die internationalen Autoren 
und ihre Teams zu nennen. Die Internationalität des Werks bedingt, dass die 
Beiträge aus USA, Asien und UK in englischer Sprache verfasst wurden.

Besonders zu erwähnen ist aber auch die unermüdliche Arbeit des Teams des 
Erich Schmidt Verlages, insbesondere von Herrn Joachim Diehm, der mit seinem 
Engagement und seinem ausdauernden Einsatz zum Gelingen dieses Werkes 
entscheidend beigetragen hat.

Frankfurt am Main, im Dezember 2017 Marco Wilhelm
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A.  Die Abwicklung von Konzerninsolvenzen  
unter dem bisherigen deutschen 
 Insolvenzrecht

Literatur: Andres, Dirk / Leithaus, Rolf / Dahl, Michael, Kommentar zur Insolvenzordnung, 3. Auflage, 
München 2014; Beck, Siegfried / Peter Depré, Praxis der Insolvenz, 3. Auflage, München 2017; Braun, 
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nes Gesetzes zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen, ZIP 2013, 97–98; 100–
102; Madaus, Stephan, Koordination ohne Koordinationsverfahren? – Reformvorschläge aus Berlin 
und Brüssel zu Konzerninsolvenzen, ZRP 2014, 192–196; Mönning, Rolf-Dieter, Betriebsfortführung 
in Restrukturierung und Insolvenz, 3. Auflage, Köln 2016; Morsch, Stephan, Probleme der Kapital-
aufbringung und der Kapitalerhaltung im Cash-Pool, NZG 2003, 97–107; Nerlich, Jörg / Römermann, 
Volker, Kommentar zur Insolvenzordnung, Stand: Juli 2016, 30. Ergänzungslieferung; Ohne Angabe, 
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in- und ausländischer Konzerngesellschaften, ZIP 2008, 955–962; Siemon, Klaus, Konzerninsolvenz-
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Die Insolvenz einer Gruppe miteinander verbundener Unternehmen war bis zu 
dem am 21. April 2018 in Kraft tretenden Gesetz zur Erleichterung der Bewälti-
gung von Konzerninsolvenzen1 im deutschen Recht nicht gesondert geregelt. 
Das Leitbild der Insolvenzordnung war bis dahin die einem einzelnen Rechtsträ-
ger zugeordnete Vermögensmasse, deren Verwertung in einem eigenständigen 
Verfahren erfolgt. Die Insolvenzordnung regelt zwar in zahlreichen Vorschriften 
das Schicksal der Rechtsbeziehungen zwischen der Vermögensmasse und ande-
ren Rechtsträgern. Verbundene Unternehmen wurden allerdings grundsätzlich 
wie fremde Dritte behandelt.

1 BT-Drs. 18 / 407 (Regierungsentwurf); Neuregelung veröffentlicht in Bundesgesetzblatt Teil I 
2017, Nr. 22, S. 866.
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Damit wird die bislang geltende Insolvenzordnung der Struktur moderner Un-
ternehmen nicht mehr gerecht. Der Gesetzgeber hatte dies vor einigen Jahren 
erkannt und Vorschläge für ein Konzerninsolvenzrecht entwickelt. Diese Vor-
schläge waren im Einzelnen durchaus umstritten und wurden von manchen Au-
toren als nicht weitgehend genug kritisiert.2 Bis die neuen Regelungen in Kraft 
treten, wird die Praxis Konzerninsolvenzen auf der Grundlage des geltenden 
Rechts abwickeln müssen. Das Gleiche gilt für bereits eröffnete Verfahren, auf 
die das künftige Recht keine Anwendung findet.

Insolvenzgerichte, Verwalter und Berater von Schuldnerunternehmen haben 
in den vergangenen Jahren pragmatische und kreative Lösungen entwickelt und 
erprobt. Dabei haben sie sich auch von Erfahrungen bei grenzüberschreitenden 
(Konzern-)Insolvenzen anregen lassen. Diese Konzepte sind zum Teil in dem 
Gesetzesentwurf für ein Konzerninsolvenzrecht berücksichtigt worden.3 Sie wer-
den auch nach dessen Inkrafttreten insoweit Bestand haben, als die Novelle 
nicht alle offenen Fragen regeln wird.

Die folgende Darstellung setzt bei der Frage an, was einen Konzern ausmacht 
und warum und unter welchen Voraussetzungen ein auf die Besonderheiten ei-
nes Konzerns abgestimmtes Verfahren Sinn macht (I.). Mangels gesetzlicher Re-
gelungen lautet der Schlüsselbegriff „Kooperation“. Wer sollte mit wem und wie 
kooperieren (II.)? Weil die Kooperation so wichtig ist, spielt die Auswahl der Be-
teiligten bei der Gestaltung einer Konzerninsolvenz (III.) eine große Rolle (III.3.). 
Unter welchen Voraussetzungen kann ein Konzerninsolvenzverfahren gelingen 
(III.4.), was sind die typischen Konfliktlagen, die gelöst werden müssen und wie 
könnte schließlich ein Konzern-Insolvenzplan aussehen (III.5.)?

I. Konzerninsolvenz
1.  Konzernstrukturen
Bei dem Wort Konzerninsolvenz denken wir zunächst an eine Reihe großer Ver-
fahren, wie AEG, Arcandor, Babcock-Borsig, CBB Holding, IVG, Klöckner, Kirch-
Media, Lehman, Grundig, PIN u. a. Aber schon die klassische Betriebsaufspal-
tung zwischen Besitz- und Betriebsgesellschaft fällt in diese Kategorie. Und so 
ist die Liste der Konzerninsolvenzen beliebig lang und umfasst neben den vorge-
nannten Großkonzernen zahllose kleine und mittlere Unternehmen. Dabei bil-
den stets mehrere Rechtsträger eine wirtschaftliche Einheit, indem sie unter ge-
meinsamer Leitung auf ein gemeinsames unternehmerisches Ziel ausgerichtet 
sind.

Die Gründe, warum ein Unternehmen seine Aktivitäten auf verschiedene 
Rechtsträger aufteilt, sind vielfältig: Risikoabschirmung (Ausgliederung wertvol-
ler Marken, neue Unternehmensbereiche, einzelne Projektgesellschaften), Steu-
errecht (Betriebsaufspaltung, Vermeidung von Grunderwerbsteuer), Arbeitsrecht 
(unterschiedliche Vergütungssysteme). Manche Strukturen sind schlicht histo-
risch gewachsen (Zukäufe von Unternehmen und Produktionsstätten). In diesen 
Fällen scheitert eine an sich wünschenswerte gesellschaftsrechtliche Reorgani-

2 Siemon, NZI 2014, 55 ff.; Römermann, ZRP 2013, 201 ff.; Brünkmans, ZIP 2013, 193 ff.
3 Vgl. dazu unten Teil 1 B.
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sation häufig an dem damit verbundenen Aufwand an rechtlicher Beratung und 
zum Teil an handfesten steuerlichen Nachteilen.

Einfacher ist es, die gesellschaftsrechtlichen Grenzen zu überwinden, indem 
man eine Matrix-Struktur über die Unternehmensgruppe legt. Die Organfunkti-
onen in abhängigen Tochtergesellschaften werden dann mit Mitarbeitern aus 
den Zentralbereichen (z. B. Recht) besetzt. Die unternehmerische Ergebnisver-
antwortung und fachliche Führung liegt bei einem Manager der Obergesell-
schaft und nicht immer ist den Beteiligten klar, in welcher Funktion sie gerade 
handeln. Rechtlich wird eine solche Struktur durch Unternehmensverträge abge-
sichert (Dienstleistungsverträge für Management-Leistungen, Lieferverträge, 
Vertriebsverträge etc.). Nicht zuletzt führen Gewinnabführungs- und Beherr-
schungsverträge zu einer engen Einbindung der Konzernunternehmen. Es liegt 
auf der Hand, dass eine Krise nicht auf einen Rechtsträger beschränkt bleibt.

Doch auch bei Unternehmensverbünden, deren Gruppenunternehmen weit-
gehend selbständig am Markt operieren und bei denen die unternehmerische 
Leitung tatsächlich in der Hand des jeweiligen Geschäftsführers liegt, kann die 
Einbindung in die Finanzierung und das Liquiditätsmanagement dazu führen, 
dass eine Krise eines Unternehmens der Gruppe unmittelbare Auswirkungen auf 
alle Gruppenunternehmen hat, etwa weil die Kreditlinien gekündigt werden 
oder weil über ein Cash-Pooling4 die Liquidität in der Obergesellschaft gebün-
delt wurde und nun nicht mehr zur Verfügung steht.

Der Begriff Konzern wird in den nachfolgenden Ausführungen in Anlehnung 
an die Definition in § 3e des Gesetzesentwurfes verstanden. Danach besteht eine 
Unternehmensgruppe aus rechtlich selbständigen Unternehmen, die den Mittel-
punkt ihrer hauptsächlichen Interessen5 im Inland haben und die unmittelbar 
oder mittelbar miteinander verbunden sind entweder durch die Möglichkeit der 
Ausübung eines beherrschenden Einflusses oder eine Zusammenfassung unter 
einheitlicher Leitung.6 Nach der Vorstellung des Gesetzgebers stellen die Fall-
beispiele in § 290 HGB eine unwiderlegliche Vermutung für eine beherrschende 
Stellung dar.7

2.  Auswirkungen in der Insolvenz
Kommt es nun zur Insolvenz eines konzernangehörigen Rechtsträgers, hat dies 
regelmäßig die Insolvenz weiterer, wenn nicht aller, Konzernmitglieder zur Fol-
ge. Nach geltendem Recht würde dann durch das jeweils örtlich zuständige In-
solvenzgericht, am selben Gericht durch den nach der Geschäftsverteilung je-
weils zuständigen Insolvenzrichter, in jedem einzelnen Fall ein (vorläufiges) In-
solvenzverfahren eingeleitet und ein (vorläufiger) Verwalter bestellt werden 

4 Zur Funktionsweise des Cash-Poolings Morsch, NZG 2003, 97 ff. 
5 Dies entspricht dem aus dem europäischen Recht geläufigen center of main interest (kurz: 

COMI). 
6 Der Begriff ist nicht identisch mit dem aktienrechtlichen Konzernbegriff in § 18 Abs. 1 AktG 

und erfordert daher nicht zwingend die Ausübung der Leitungsmacht. Er ist vielmehr an 
§ 290 Abs. 1 HGB angelehnt und erfasst damit auch andere Rechtsträger als Kapitalgesell-
schaften (vgl. Brünkmans, ZIP 2013, 193 (195); Leutheusser-Schnarrenberger, ZIP 2013, 97 
(100); so kann die Konzernspitze durchaus auch eine natürliche Person oder Personengesell-
schaft sein. 

7 BT-Drucks. 18 / 407, S. 29.
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können.8 In den gesonderten Insolvenzverfahren würde jeder Verwalter die Ver-
tragsbeziehungen zu anderen Konzernunternehmen so behandeln wie diejeni-
gen zu dritten Parteien, mit der Einschränkung allerdings, dass etwaige Forde-
rungen ggf. als nachrangige Gesellschafterdarlehen angesehen und Anfech-
tungsansprüche aufgrund der Nähebeziehung der Gesellschaften geprüft 
würden. Jeder Verwalter würde versuchen, die ihm unterstellte Insolvenzmasse 
bestmöglich zu verwerten, ohne dabei auf Auswirkungen auf die Verwertungs-
möglichkeiten in den anderen Verfahren Rücksicht nehmen zu müssen.

3.  Ansatz für ein „Konzerninsolvenzverfahren“ de lege lata
Wenn in einem Konzern die einzelnen Gruppengesellschaften auf ein gemeinsa-
mes Unternehmensziel ausgerichtet sind und einheitlich am Markt auftreten, so 
macht es in der Gesamtschau wenig Sinn, wenn dieser Verbund in der Insolvenz 
nicht aufrechterhalten wird – soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist. Mit Eröff-
nung der Insolvenzverfahren aber wird die einheitliche Führung durch die Kon-
zernleitung aufgelöst und damit besteht die Gefahr, dass die einzelnen Einheiten 
nunmehr gegeneinander statt miteinander arbeiten. Gerade bei integrierten 
Konzernen jedoch wird der Grundsatz gelten, dass die gesamte Gruppe mehr 
wert ist als die Summe ihrer Einzelteile.

Dieser Ansatz liegt bereits der Unternehmensfortführung mit dem Ziel einer 
Sanierung im Rahmen einer einzelnen Unternehmensinsolvenz zu Grunde. Für 
den Fall, dass die unternehmerischen Aktivitäten auf verschiedene Rechtsträger 
verteilt sind, ist das nicht anders. Wenn aber unterm Strich bei einer Fortführung 
des Gesamtunternehmens für alle Gläubiger eine höhere Quote zu erwarten ist 
als bei einer Zerschlagung (in diesem Fall einer getrennten Abwicklung der ein-
zelnen Konzerngesellschaften), dann erscheint es angebracht, im Rahmen der 
Möglichkeiten, die die geltende Insolvenzordnung bereits bietet, und in den 
Grenzen des rechtlich Zulässigen ein „Konzerninsolvenzverfahren“ durchzufüh-
ren, auch wenn es dieses erst de lege ferenda geben wird.

II.  Abstimmung und Zusammenarbeit (Kooperation)
Mangels verpflichtender gesetzlicher Regelungen9 liegt der Schlüssel für die er-
folgreiche Abwicklung einer Konzerninsolvenz in der Abstimmung innerhalb der 
nun insolventen Unternehmensgruppe mit dem Ziel einer gemeinsamen Fort-
führung, Sanierung und / oder Verwertung.

1.  Abstimmung
In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist dazu erforderlich, dass die Durchführung 
der einzelnen Insolvenzverfahren aufeinander abgestimmt wird, z. B. hinsichtlich 
des Zeitpunktes der Eröffnung, der Termine für die Gläubigerversammlungen 
etc. Auch bei der Betriebsfortführung ist eine enge Abstimmung zwischen den 
wirtschaftlich verflochtenen Vermögensmassen erforderlich, um zu verhindern, 

8 BFH, AG 2014, 671 (672); Hirte, in: Uhlenbruck, InsO, 14. Aufl. 2015, § 11 Rn. 394.
9 Künftig wird die InsO in §§ 269a ff. Kooperations- und Koordinationspflichten für alle Beteilig-

ten vorsehen.
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dass es zu Produktionsausfällen oder Lieferengpässen kommt. Das Sanierungs-
konzept hat die Fortführung und Sanierung der wirtschaftlichen Einheit im 
Blick. Es muss jedoch die berechtigten Belange jeder einzelnen Einheit berück-
sichtigen und daher mit deren Vertretern (Insolvenzverwalter, Gläubigeraus-
schüsse) abgestimmt werden. So kann etwa nach dem neuen § 269c InsO ein 
Gruppen-Gläubigerausschuss eingerichtet werden, um die Kommunikation ver-
fahrensübergreifend zu erleichtern.

2.  Beteiligte
Bei dieser Abstimmung sind letztlich alle am Verfahren Beteiligten gefordert, je-
der in seiner ihm durch das Gesetz zugewiesenen Rolle: Gerichte (bei mehreren 
zuständigen), Richter und Rechtspfleger, Insolvenzverwalter und Gläubigerver-
treter in den Gläubigerausschüssen. Mit der Anzahl der Beteiligten nimmt der 
Abstimmungsaufwand exponentiell zu und jenseits von sachlich begründeten 
Interessengegensätzen spielen allzu-menschliche Faktoren eine immer größere 
Rolle: Kompetenzgerangel, Missverständnisse in der Kommunikation, persönli-
che Eitelkeiten, Misstrauen etc. Je weniger Beteiligte also, umso einfacher die 
Abstimmung und umso größer die Erfolgsaussichten.

3.  Maßnahmen
Sofern die Bereitschaft bei den Beteiligten vorhanden ist, im Rahmen einer Kon-
zerninsolvenz die eigenen Schritte im Interesse des Ganzen mit anderen abzu-
stimmen und die Maßnahmen anderer Beteiligter bei den eigenen zu berück-
sichtigen, fragt man sich, wie dies konkret geschehen soll. So banal es klingt, der 
erste Schritt ist: miteinander reden. Das sollte in einem strukturierten und mode-
rierten Prozess geschehen. Die Vorbereitung eines Eigenantrags im Konzern 
liegt typischerweise bei der Konzernleitung. Diese wird zunächst die Geschäfts-
leitungen der ebenfalls betroffenen Gruppenunternehmen ins Boot holen müs-
sen. Jeder Geschäftsführer eines Gruppenunternehmens trägt zunächst unmit-
telbar selbst die persönliche Verantwortung für sein Handeln in der Krise und im 
Vorfeld einer Insolvenz. Weisungsrechte der Gesellschafter bestehen hier nur 
eingeschränkt.

Es muss vermieden werden, dass eine Geschäftsführung in Panik ihre Ämter 
niederlegt oder gar unabgestimmt einen Insolvenzantrag stellt in der Absicht, 
dadurch einer vermeintlichen Haftung zu entgehen. Zugleich ist darauf zu ach-
ten, dass die beabsichtigte Antragstellung nicht vorzeitig an die (Unternehmens-)
Öffentlichkeit gerät mit der Folge, dass Mitarbeiter und Kunden nervös werden 
und durch Überreaktionen die angestrebte Fortführung und Sanierung erschwe-
ren.

Ablaufplan zur Vorbereitung der Insolvenz:10

– Checkliste (notwendige Informationen und Unterlagen)
– Ansprache beteiligter Personen

•	 Geschäftsführungen	der	Gruppengesellschaften
•	 Insolvenzverwalter-Kandidaten

10 Dieser gilt ungeachtet der Neuregelungen fort.
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•	 Richter
•	 Gläubiger
•	 Potentielle	Mitglieder	für	Gläubigerausschüsse

– Kommunikationsstrategie
•	 Abstimmung	über	eigene	Maßnahmen	mit	anderen	Beteiligten
•	 Abstimmung	des	zeitlichen	Ablaufs	der	einzelnen	Insolvenzverfahren

Es sind ein oder mehrere geeignete Insolvenzverwalter-Kandidaten auszuwäh-
len. Auch mit diesen kann und sollte sogar zuvor gesprochen werden. Jedoch ist 
dabei streng darauf zu achten, dass diese Kandidaten nicht für ihr späteres Amt 
„verbrannt“ werden, indem sie als Berater in die Insolvenzstrategie einbezogen 
werden. Es wird von den meisten Richtern akzeptiert, dass sich ein Verwalter 
dem Management des Schuldnerunternehmens vorstellt und seine Qualifikation 
und Erfahrungen erläutert. Er wird auch in allgemeiner Form zur Durchführung 
eines Insolvenzverfahrens Auskunft geben und auch über seine persönlichen Er-
fahrungen mit den in Betracht kommenden Insolvenzgerichten und Insolvenz-
richtern sprechen können.11 Andere als öffentlich zugängliche Informationen 
über die Unternehmensgruppe sollten dem Verwalterkandidaten allerdings nicht 
gegeben werden.

Auch Gespräche mit dem oder den zuständigen Richtern im Vorfeld einer 
Antragstellung sind heute nicht ungewöhnlich. Diese können auf zunächst ano-
nymisierter Basis durch die Sanierungsberater aufgenommen werden, um auszu-
loten, ob der betreffende Richter überhaupt bereit ist, im Vorfeld über ein be-
stimmtes Insolvenzverfahren zu sprechen und wie offen er sich gegenüber 
Vorschlägen zur Bestellung bestimmter Verwalter zeigt. Zusammen mit der An-
tragstellung kann es Sinn machen, dass auch das Management des Schuldner-
unternehmens persönlich in Begleitung seiner Rechtsberater mit dem zuständi-
gen Richter spricht und die Gründe der Insolvenz und das Sanierungskonzept 
erläutert. Bei dieser Gelegenheit wird sich der Richter einen Eindruck davon 
verschaffen wollen, ob die im Insolvenzantrag formulierten Strategien vom Ma-
nagement ernsthaft verfolgt werden und womöglich auch, welche persönlichen 
bzw. geschäftlichen Beziehungen zu den vorgeschlagenen Insolvenzverwaltern 
bestehen.

Schließlich sollten die wichtigsten Gläubiger vor Antragstellung informiert 
werden. Sofern von den Gläubigern Mitwirkung oder Unterstützung im Sanie-
rungsprozess erwartet wird, sollten die Konzepte mit ihnen diskutiert werden. 
Dies bietet auch die Gelegenheit, Gläubigervertreter für die zu besetzenden 
Gläubigerausschüsse zu gewinnen.

Der zweite Schritt ist dann, verbindliche Absprachen zu treffen. Dabei handelt 
jeder Beteiligte mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln: Gerichte durch Verfü-
gungen und Entscheidungen, Gläubigerausschüsse durch Beschlüsse und Ver-
walter durch Verträge.12 Ziel solcher verbindlicher Absprachen ist es, durch eine 
geeignete Verfahrenskoordination zwischen den Beteiligten die verfügbare Haf-
tungsmasse in jedem einzelnen Verfahren zu vergrößern.13

11 Graeber, in: MüKo-InsO, InsO, 3. Aufl. 2013, § 56 Rn. 31 ff.; Andres, in: Andres / Leithaus, 
InsO, 3. Aufl. 2014, § 56 Rn. 4.

12 Im Einzelnen s. u. III, 4, b).
13 Eidenmüller, ZHR 169 (2005), 542.
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III.  Gestaltung
Der Erfolg eines jeden Insolvenzverfahrens hängt wesentlich von der Qualität 
der Vorbereitung ab. Dazu sind erfahrene Ratgeber, ausreichend Zeit und Spiel-
räume zur Gestaltung erforderlich. Je besser eine Insolvenz vorbereitet ist, desto 
größer ist die Aussicht, dass das Unternehmen saniert werden kann und die An-
sprüche der Gläubiger bestmöglich befriedigt werden.

Dies gilt umso mehr für Konzerninsolvenzen. Lässt es die Konzernleitung da-
rauf ankommen, dass die Geschäftsführung eines Gruppenunternehmens in letz-
ter Not, um der drohenden persönlichen Haftung zu entgehen, einen Eigenan-
trag für das Unternehmen stellt, läuft sie Gefahr, dass Gestaltungsspielräume 
erheblich eingeschränkt sind. Denn nun ist ein Prozess in Gang gesetzt, der sei-
ne eigene Dynamik entfaltet und in seinem weiteren Verlauf nur noch schwer zu 
steuern ist. Kunden werden verunsichert, Lieferungen an andere Gruppenunter-
nehmen geraten ins Stocken, möglicherweise werden Kreditlinien für die gesam-
te Unternehmensgruppe gekündigt mit der Folge, dass weitere Unternehmen 
der Gruppe ihrerseits Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren stellen 
müssen.14

Verschiedene Gerichte sind auf Grundlage des jetzigen Rechts im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit für das jeweilige Gruppenunternehmen allerdings auch je-
weils nur mit diesem befasst.15 Es werden mehrere (vorläufige) Insolvenzverwal-
ter bestellt.16 Diese Dynamik wieder einzufangen und die verschiedenen Insol-
venzverwalter und – sofern schon bestellt – Gläubigerausschüsse auf eine 
gemeinsame Linie zur Sanierung des gesamten Konzerns einzuschwören, ver-
langt viel Kraft und Zeit, die für dringendere Aufgaben im operativen Bereich 
benötigt werden. Dann ist guter Rat teuer – und möglicherweise vergebens.

Für diejenige Konzernleitung aber, die sich frühzeitig und offensiv auf eine 
drohende Insolvenz vorbereitet, eröffnen sich verschiedene Möglichkeiten der 
Gestaltung, beginnend bei der Wahl der Verfahrensart (2.) über die Auswahl der 
Beteiligten (3.) und ihre Zusammenarbeit (4.) bis hin zur Vorbereitung eines In-
solvenzplans für den Gesamtkonzern (5.). Die Gestaltungsmöglichkeiten sind 
vielfältig, wenn auch nicht unbegrenzt, wie sogleich aufgezeigt wird (1.).

1.  Grenzen der Gestaltungsfreiheit
Gestaltungsspielräume eröffnen sich dort, wo im Rahmen geltender gesetzlicher 
Regelungen Entscheidungen möglich sind. Sofern also für einzelne Gruppenun-
ternehmen noch keine Insolvenzantragspflicht wegen bereits eingetretener Zah-
lungsunfähigkeit oder Überschuldung gegeben ist, kann die Konzernleitung ge-
gebenenfalls in Abstimmung mit den Organen der Geschäftsleitungen der be-

14 Nach neuem Recht wird dieser Gefahr allerdings dadurch begegnet, dass jeder nachfolgende 
Antrag eines Konzernmitglieds bei einem anderen Gericht unzulässig ist, wenn bereits ein 
zulässiger Antrag bei einem „Gruppen-Gericht“ gestellt worden ist. § 3a Abs. 1 S. 3 InsO n. F. 
Das Verfahren kann von jedem Konzernmitglied ausgelöst werden, das nicht nur von unterge-
ordneter Bedeutung ist, sodass ein abgestimmtes Vorgehen umso wichtiger ist.

15 Das neue Recht enthält hierfür einen „Gruppen-Gerichtsstand“, dem sämtliche Verfahren ei-
nen Konzern betreffend zugewiesen werden (§ 3a InsO n. F.).

16 § 56b InsO n. F. ermöglicht hingegen, dass lediglich ein Verwalter für die gesamte Unterneh-
mensgruppe bestellt werden kann.
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troffenen Gruppenunternehmen festlegen, wann und in welcher Reihenfolge 
verschiedene Insolvenzanträge gestellt werden sollen. Auch bei der Wahl der 
Verfahrensart (Eigenverwaltung, Schutzschirm oder Regelinsolvenz) sind Kon-
zernleitung und Geschäftsführungen frei, sofern die gesetzlichen Voraussetzun-
gen erfüllt werden. Und schließlich ist auch die Auswahl zwischen mehreren, in 
Betracht kommenden Gerichten und natürlich die Person des bzw. der Insolvenz-
verwalter von Bedeutung.

Ob die vom Gesetz geforderten Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen, ist 
bekanntermaßen eine Frage des Sachverhalts. Hier eröffnen sich zwei Arten der 
Gestaltung: Zum einen die Interpretation und Auslegung tatsächlicher Umstän-
de (z. B. die Bestimmung des Mittelpunkts der wirtschaftlichen Tätigkeit), zum 
anderen die Modifikation eines vorgefundenen Sachverhaltes (z. B. die Verle-
gung des Registersitzes einer Gesellschaft).

Ihre Grenzen findet die Gestaltungsfreiheit jedoch bei missbräuchlichen Ge-
staltungen, also dort, wo durch falsche oder unvollständige Angaben Tatsachen 
vorgespiegelt werden, um in den Anwendungsbereich einer Norm zu gelangen, 
oder dort, wo vom Gesetz eröffnete Möglichkeiten dem Gesetzeszweck zuwider 
ausgenutzt werden. Der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs ist eine hohe Hürde, 
aber eine ernstzunehmende.17

2.  Verfahrensart
Die Insolvenzordnung räumt Schuldner und Gläubigern je nach Verfahrensart in 
unterschiedlichem Maße Möglichkeiten ein, auf die Auswahl des Verwalters und 
den Gang des Verfahrens Einfluss zu nehmen.

a)  Vorbereitung des Insolvenzantrags
Grundlage für jede Gestaltung durch den Schuldner ist ein Eigenantrag.18 Wer 
es darauf ankommen lässt, dass ein Gläubiger einen (zulässigen) Insolvenzan-
trag stellt, hat häufig alle Möglichkeiten verspielt, auf den weiteren Verlauf des 
Verfahrens entscheidenden Einfluss zu nehmen.

Für die Konzerninsolvenz bedeutet dies, dass die notwendig verschiedenen 
Insolvenzverfahren durch einzelne, aber aufeinander abgestimmte Eigenanträge 
der Gruppenunternehmen eingeleitet werden.19 Zusätzlich zu den üblichen und 
notwendigen Angaben in einem Insolvenzantrag sollten hier die wesentlichen 
Informationen enthalten sein, aus denen die Einbindung des Unternehmens in 
den Konzern hervorgeht.20 Dazu gehören insbesondere die Gesellschaftsverhält-
nisse (Konzernstruktur), etwaige Ergebnisabführungs- und Beherrschungsver-
träge, personelle Verflechtungen der Organmitglieder (z. B. Geschäftsführung in 
mehreren Gruppengesellschaften), Liefer- und Dienstleistungsverträge mit ande-
ren Gruppenunternehmen, Einbindung in die Finanzierungsstruktur im Konzern 
und sonstige rechtliche und wirtschaftliche Verflechtungen. Ferner sollte der An-

17 Speziell zum sog. forum shopping s. u. 3. a) cc).
18 Wegener, in: Uhlenbruck, InsO, 14. Aufl. 2015, § 13 Rn. 93 ff.; Drukarczyk, in: MüKo-InsO, 

InsO, 3. Aufl. 2013, § 18 Rn. 3.
19 Nach neuer Terminologie: „Gruppen-Folgeverfahren“ (§ 3a Abs. 1 InsO n. F.). 
20 Dies wird im künftigen § 13a InsO konkretisiert.
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trag Aussagen dazu enthalten, für welche der anderen Gruppenunternehmen 
bereits Insolvenzanträge gestellt wurden (gegebenenfalls unter Angabe von Ge-
richt und Aktenzeichen) bzw. noch gestellt werden sollen. Dann sollte der Antrag 
auch auf die verfolgten Sanierungsoptionen innerhalb des Konzerns eingehen 
bis hin zur Skizzierung eines Konzerninsolvenzplans21.

Schließlich kann der Antrag bereits Vorschläge für die Besetzung von Gläubi-
gerausschüssen enthalten (gegebenenfalls sollten bereits Einwilligungserklärun-
gen der Gläubigervertreter beigefügt werden). Gleiches gilt für die Person des 
Sachwalters bzw. eines bevorzugten Insolvenzverwalters. Sofern dieser bei dem 
Insolvenzgericht bekannt bzw. „gelistet“ ist, werden Informationen zur Person 
entbehrlich sein. War der vorgeschlagene Insolvenzverwalter jedoch noch nicht 
von dem Insolvenzgericht bestellt worden, so sollte parallel mit dem Insolvenz-
antrag eine Bewerbung des Insolvenzverwalters dem Richter vorliegen. Darin 
sollten alle Informationen enthalten sein, die der Richter für seine Beurteilung 
benötigt, das heißt neben Angaben zur Person (Lebenslauf, Qualifikationen), 
eine Auflistung der einschlägigen Erfahrungen und die Ausstattung seiner Infra-
struktur (Büros, Mitarbeiterzahl etc.). Schließlich sollte auch eine Erklärung 
dazu vorliegen, dass der Verwalter nicht mit dem konkreten Fall vorbefasst ist.22

Die Vorbereitung einer Konzerninsolvenz kann natürlich auch durch Gläubi-
ger erfolgen, etwa dann, wenn sich die Konzernleitung Gesprächen über eine 
drohende Insolvenz verschließt oder die Interessen der Gläubiger nicht ange-
messen berücksichtigt. Dies wird in der Praxis allerdings allenfalls für Großgläu-
biger in Betracht kommen, deren Interesse auf die Unternehmensgruppe als 
Ganzes gerichtet ist, z. B. Finanzinstitute oder Großkunden, für die das Unter-
nehmen strategische Bedeutung hat. Auch in diesen Fällen macht es Sinn, über 
eine Reihenfolge der Insolvenzanträge sowie über die Auswahl des Verwalters 
und die Besetzung der Gläubigerausschüsse nachzudenken, und auch die Anträ-
ge selbst wie oben dargestellt zu formulieren.

b) Eigenverwaltung
Bei der Eigenverwaltung verbleibt die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis 
über die Insolvenzmasse nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Schuld-
ner. Die Eigenverwaltung kann daher ein geeignetes Mittel zur Bewältigung von 
Konzerninsolvenz darstellen, da – sofern bei allen Konzerngesellschaften die Ei-
genverwaltung durch das Gericht angeordnet wurde – die Durchsetzung eines 
konzernweiten Sanierungskonzepts leichter möglich ist.23

Im Gegensatz zum Regelverfahren hat der Sachwalter in der Eigenverwal-
tung somit lediglich eine Überwachungsfunktion. Der Rechtsträger als solcher 
bleibt mit seinen Organen bestehen und behält die Leitungsmacht innerhalb des 
Konzerns, so dass nach Aufhebung des Verfahrens ein nahtloser Übergang zu 
einer regulären Marktteilnahme ermöglicht wird.24 Zu beachten ist jedoch, dass 
sich die eigenverwaltende Geschäftsführung nicht mehr an den Interessen der 

21 S.u. III. 5.
22 Das ist gerade im Hinblick auf den neuen § 56b Abs. 1 InsO ratsam, der eine Erörterung über 

genau diesen Punkt ausdrücklich verlangt.
23 Liebscher, in: MüKo-GmbHG, 2015, § 13, Anhang die GmbH als Konzernbaustein, Rn. 1287.
24 Riggert, in: Braun, InsO, 7. Aufl. 2017, Vorb. Vor §§ 270 – 285 Rn. 3.
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Gesellschafter orientieren darf, sondern vorrangig die Gläubigerinteressen im 
Blick haben muss.25

c) Schutzschirm
Das Schutzschirmverfahren sieht gegenüber der einfachen Eigenverwaltung 
weitere Sanierungserleichterungen vor, die eine Sanierung in einer Konzernin-
solvenz begünstigen können. Die Kombination aus Eigenverwaltung und Insol-
venzplanverfahren gewährt dem Schuldner die Möglichkeit im Vorfeld der Insol-
venzeröffnung einen Kontrollverlust seiner Organe zu vermeiden.26 Der Schuld-
ner hat ein Wahlrecht hinsichtlich der Person des Sachwalters, und kann auf 
Antrag Masseverbindlichkeiten begründen und damit weiterhin aktiv am Ge-
schäftsleben teilnehmen. Das Schutzschirmverfahren ist jedoch nur in einem 
sehr frühen Stadium der Insolvenz möglich, nämlich wenn drohende (nicht be-
reits eingetretene) Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegt. Auch inso-
fern bedarf es also einer sorgfältigen und frühzeitigen Vorbereitung des avisier-
ten Verfahrens.

d) Regelinsolvenz
In der Regelinsolvenz sind der Konzernleitung konzernweite Maßnahmen, wie 
die Durchsetzung eines einheitlichen Sanierungskonzepts, abgeschnitten. Mit 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens übernimmt der Insolvenzverwalter die voll-
ständige Verfügungsbefugnis über die Insolvenzmasse. Der Schuldner hat zwar 
ein allgemeines Vorschlagsrecht für die Person des Insolvenzverwalters, der zu-
ständige Richter muss sich im Regelverfahren jedoch nicht an diesem Vorschlag 
orientieren.

Die einzige Möglichkeit einer konzernweiten Sanierung ist in der Regelinsol-
venz das Insolvenzplanverfahren bzw. in Zukunft das Koordinationsplanverfah-
ren.27 Dies setzt jedoch voraus, dass die Gläubiger in allen parallelen Verfahren 
für die Durchführung eines solchen Planverfahrens stimmen und in allen Insol-
venzverfahren der einzelnen Gruppengesellschaften der jeweilige Insolvenzplan 
angenommen wird. Zudem ist eine Zusammenarbeit der verschiedenen Insol-
venzverwalter erforderlich, damit inhaltlich aufeinander abgestimmte Insolvenz-
pläne verschiedener insolventer Gruppengesellschaften entwickelt werden.28

3.  Auswahl der Beteiligten
Die wichtigsten Beteiligten in einem Insolvenzverfahren sind das Gericht, der 
Insolvenzverwalter und der Gläubigerausschuss. Im Hinblick darauf, dass die 
Zusammenarbeit dieser Beteiligten in einem „Konzerninsolvenzverfahren“, d. h. 
mehrerer Insolvenzverfahren über die Vermögensmassen der einzelnen Grup-
penunternehmen, über die Grenzen der jeweiligen Einzelverfahren hinaus we-
sentlich für eine erfolgreiche Sanierung des Gesamtkonzerns ist, sollten diese 

25 Pleister / Theusinger, in: Kübler, Handbuch Restrukturierung in der Insolvenz, 2012, § 50 Rn. 9.
26 Exner / Lehmeier, in: Beck / Depré, Praxis der Insolvenz, 3. Aufl. 2017, § 44 Rn. 85.
27 Geregelt in §§ 269d ff. InsO n. F. 
28 Spahlinger, in: Kübler / Prütting / Bork, InsO, 70. EL Januar 2017, § 217 Rn. 66.
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Beteiligten zur Zusammenarbeit bereit und in der Lage sein. Auf die richtige 
Auswahl kommt es daher ganz entscheidend an.

a) Gericht
Auch Richter sind Menschen – und sie sind unabhängig. Letzteres gilt für Insol-
venzrichter in besonderem Maße, denn ihre Entscheidungen werden selten an-
gegriffen. Dies liegt zum einen daran, dass das Insolvenzrecht nur wenige 
Rechtsbehelfe vorsieht. Viel entscheidender aber ist, dass ein Schuldner in der 
Krise es sich gar nicht leisten kann, unterschiedliche Rechtsauffassungen mit 
einem Insolvenzrichter auf dem Rechtswege auszufechten. Denn dazu fehlt in 
der Regel schlicht die Zeit.

Umso mehr Bedeutung gewinnt daher der erste Aspekt, der Richter als 
Mensch. In Insolvenzeröffnungsverfahren liegt alles in seiner Hand. Und hier 
werden die Weichen gestellt. Verfügt er über Erfahrungen mit Unternehmens- 
und insbesondere Konzerninsolvenzen? Ist er rechtlichen Argumenten und Vor-
schlägen des Schuldners zur Verfahrensgestaltung gegenüber aufgeschlossen? 
Ist er mit den Neuregelungen in der Insolvenzordnung (Stichwort ESUG)29 ver-
traut? Und ist er auch bereit diese anzuwenden? Man kann also nicht sorgfältig 
genug bei der Auswahl „seines“ Insolvenzrichters sein.

Insolvenzpraktiker berichten von sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit ein-
zelnen Insolvenzgerichten und innerhalb dieser Gerichte mit einzelnen Richtern. 
Einige Richter veröffentlichen in der Fachliteratur ihre Auffassungen zu den um-
strittenen Themen im Insolvenzrecht. Das immerhin ermöglicht Beratern eine 
Einschätzung dazu, ob bestimmte Anträge oder Vorschläge Aussicht auf Erfolg 
haben. Für den überwiegenden Teil der Insolvenzrichter allerdings wird man 
sich auf die praktischen Erfahrungen stützen müssen, die Berater und Insolvenz-
verwalter mit diesen in anderen Verfahren gemacht haben. Und dabei geht es 
nicht in erster Linie um „gut oder schlecht“, sondern eher um „geeignet oder 
ungeeignet“ für die Zusammenarbeit in einem Konzerninsolvenzverfahren.

Nun ist ein wesentliches Merkmal unserer rechtsstaatlichen Ordnung der 
Grundsatz des gesetzlichen Richters, das heißt, niemand kann sich einfach einen 
ihm genehmen Richter aussuchen. Daher regelt das Gesetz die Zuständigkeit 
des Gerichtes und innerhalb der Gerichte regeln wiederum Geschäftsvertei-
lungspläne, welcher Richter im konkreten Fall zuständig ist.

aa) Örtliche Zuständigkeit
Die Insolvenzordnung bestimmt in § 3 Abs. 1 InsO, welches Insolvenzgericht für 
einen bestimmten Schuldner zuständig ist. Örtlich ist ausschließlich dasjenige 
Insolvenzgericht zuständig, in dessen Bezirk der Schuldner seinen allgemeinen 
Gerichtsstand hat. Das ist bei eingetragenen Gesellschaften der Registersitz, das 
heißt dort, wo der Rechtsträger in das Handelsregister30 eingetragen ist. Hat da-
gegen der Schuldner den Mittelpunkt seiner wirtschaftlichen Tätigkeit an einem 
anderen Ort, so ist ausschließlich das Insolvenzgericht zuständig, in dessen Be-

29 Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG), BGBl. I 2011, 
2582.

30 Oder dem entsprechenden Vereins-, Genossenschaftsregister etc.
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zirk dieser Ort liegt, § 3 Abs. 1 S. 2 InsO, mithin der sogenannte Verwaltungssitz. 
Registersitz und Verwaltungssitz können aber bei einer juristischen Person 
durchaus auseinanderfallen. Und dies eröffnet in gewissen Grenzen die Mög-
lichkeit, zwischen zwei Insolvenzgerichten zu wählen.31

bb) Kriterien für den Mittelpunkt wirtschaftlicher Tätigkeit
Die Insolvenzordnung gibt bis dato keine Kriterien für die Bestimmung des Mit-
telpunktes wirtschaftlicher Tätigkeit vor. In einem veröffentlichten Gutachten 
über das Insolvenzverfahren der Quelle GmbH wurde der Mittelpunkt wirtschaft-
licher Tätigkeit beispielhaft nach folgenden Kriterien bestimmt: Ort der Ge-
schäftsführung und Willensbildung, Rechnungswesen, Vertrieb, Aufbewahrungs-
ort der Geschäftsbücher und Unterlagen der Gesellschaft.32 Für die Bestimmung 
des Mittelpunktes sind also die tatsächlichen Verhältnisse der Gesellschaft maß-
geblich und nicht allein der Rechtsschein, der sich aus dem satzungsmäßigen 
Sitz ergibt.

Bislang gibt es für eine „Konzerninsolvenz“ keinen einheitlichen örtlichen 
Gerichtsstand. Die örtliche Zuständigkeit wird für die einzelnen Gesellschaften 
des Konzernverbundes separat bestimmt. Ein Zusammenfallen der Gerichtsstän-
de in einem Gerichtsbezirk und damit eine gemeinsame örtliche Zuständigkeit 
an demselben Gericht für sämtliche Konzerngesellschaften basiert nach bisheri-
gem Recht auf reinem Zufall. In der Praxis sollte deshalb im Rahmen einer stra-
tegischen vorinsolvenzlichen Planung der Verwaltungssitz der jeweiligen Kon-
zerngesellschaften frühzeitig an einen zentralen Ort verlegt werden.33 Die 
Gesellschaften müssen dort aber tatsächlich wirtschaftlich tätig werden, damit 
die Gerichte den neuen Sitz als Verwaltungssitz anerkennen. Eine bloße Sitzver-
legung „auf dem Papier“ für die Vorbereitung und Durchführung des Insolvenz-
verfahrens reicht nicht aus. Es wäre rechtsmissbräuchlich, sich auf diese Weise 
die Zuständigkeit eines bestimmten Gerichtes zu „erschleichen“.34

cc) Auswahl des Gerichts – Einwand des Rechtsmissbrauchs („forum shopping“)
Gegen die Auswahl zwischen mehreren in Betracht kommenden Insolvenzge-
richten durch den antragstellenden Schuldner ist in der Literatur wiederholt Kri-
tik geäußert worden. Das Gesetz sehe eine ausschließliche örtliche Zuständig-
keit vor und kein Wahlrecht. Weder dürften die Voraussetzungen manipuliert 
werden, indem etwa der Registersitz oder der Mittelpunkt der wirtschaftlichen 
Tätigkeit vor Antragstellung verlegt würden, noch dürfe ein bestimmter Gerichts-
stand auf andere Weise „erschlichen“ werden.35 Dem ist allenfalls zuzugeben, 

31 Künftig wird es eine Konzentrationswirkung dergestalt geben, dass je OLG-Bezirk ein poten-
tielles „Gruppen-Gericht“ bestimmt wird (§ 2 Abs. 3 InsO n. F.).

32 Vgl. Ganter / Lohmann, in: MüKo-InsO, 3. Aufl. 2013, § 3 Rn. 10; Pluta, ZInsO 2009, 2188 
(2190 ff.).

33 Specovius / Kuske, in: Gottwald, Insolvenzrechts-Handbuch, 2015, § 95 Rn. 8; AG Köln, Beschl. 
v. 19.02.2008 – 73 IE 1 / 08, NZI 2008, 257.

34 Becker, in: Nerlich / Römermann, InsO, § 3 Rn. 39, 30. EL Juli 2016; zum sog. forum shopping 
sogleich.

35 Pape, in: Uhlenbruck, InsO, 14. Aufl. 2015, § 3 Rn. 12.
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dass missbräuchliche Gestaltungen, die Sonderinteressen des Schuldners zum 
Nachteil der Gläubiger fördern sollen, nicht geduldet werden dürfen.36

Die Fälle aber liegen selten so klar. Sie sind vielmehr geprägt durch unter-
schiedliche Perspektiven der Beteiligten und abweichende Einschätzungen zu 
den Erfolgsaussichten eines Sanierungskonzeptes und den (vermeintlichen) 
Gläubigerinteressen. Und genau deshalb unterliegt ja das Insolvenzverfahren 
der Kontrolle des Gerichts und wird von diesem in die Hände eines Insolvenz-
verwalters oder Sachwalters gegeben, der entweder das Gericht oder den (vor-
läufigen) Gläubigerausschuss von seiner Eignung überzeugt hat.

Das sogenannte forum shopping ist auch nicht per se missbräuchlich. Das 
Insolvenzverfahren ist zwar ein justizförmiges Verfahren unter der Aufsicht staat-
licher Gerichte, aber es ist im Kern kein Erkenntnisverfahren, in dem der Richter 
am Ende einen streitigen Sachverhalt inhaltlich zu entscheiden hat und Recht 
spricht. Hier hat der Grundsatz des gesetzlichen Richters seine wahre Bedeu-
tung. Das Insolvenzverfahren gehört in den Bereich der freiwilligen Gerichtsbar-
keit und die Aufgaben des Richters bzw. später des Rechtspflegers sind darauf 
beschränkt, für ein ordnungsgemäßes Verfahren zu sorgen und dieses – aller-
dings in Grenzen – zu kontrollieren. Die inhaltliche Führung liegt in den Hän-
den des Insolvenzverwalters oder unterliegt im Falle einer Eigenverwaltung der 
Kontrolle des gerichtlich bestellten Sachwalters im Zusammenwirken mit der 
Geschäftsleitung des Schuldners.

Das Insolvenzverfahren dient in erster Linie den Interessen der Gläubiger, 
die durchaus unterschiedlich sein können und nicht allein auf einen Anteil am 
Verwertungserlös gerichtet sind. So ist für einen Lieferantengläubiger mitunter 
der Erhalt des schuldnerischen Unternehmens und die Fortsetzung einer Liefer-
beziehung, das heißt die Aufrechterhaltung eines Absatzmarktes, wichtiger als 
eine um wenige Prozentpunkte höhere Quote auf seine Insolvenzforderung. Für 
die Arbeitnehmer und auch für die Bundesagentur für Arbeit steht der Erhalt von 
Arbeitsplätzen regelmäßig im Vordergrund.

Wenn es nun dem Schuldner im Vorfeld eines Insolvenzantrages gelingt, sei-
ne Gläubiger nicht nur von einem möglichen Sanierungskonzept, sondern auch 
von seiner Auswahl des Insolvenzverwalters oder Sachwalters zu überzeugen, so 
gibt es keinen plausiblen Grund, warum ein Insolvenzrichter sich dem sollte wi-
dersetzen dürfen und „seinen“ Favoriten zum Verwalter bestellen. Gerade weil 
die Entscheidungen des Gerichtes im Insolvenzverfahren aus rechtlichen und 
praktischen Gesichtspunkten (fehlende Rechtsbehelfe und mangelnde Zeit) 
kaum anfechtbar sind, muss es den Beteiligten offen bleiben, ihren „Richter“ zu 
wählen. Daran, dass ein jeder Richter grundsätzlich zur Ausübung dieses Amtes 
geeignet ist, sollte hingegen kein Zweifel bestehen.

dd) Auswahlentscheidung zwischen mehreren zuständigen Gerichten
Lassen sich mehrere örtliche Zuständigkeiten plausibel begründen, dann ist der 
Weg frei, um zwischen verschiedenen in Betracht kommenden Insolvenzgerich-
ten auszuwählen. Die solchermaßen getroffene Auswahl ist eine zulässige Ge-
staltung im Rahmen einer Konzerninsolvenz. Selbst dann, wenn eine (Holding-)

36 Ganter / Lohmann, in: MüKo-InsO, 3. Aufl. 2013, § 3 Rn. 38 ff. m. w. N.
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Gesellschaft erst kurz vor Insolvenzantragsstellung ihren wirtschaftlichen Mittel-
punkt an einen anderen Ort verlagert, wird dies als nicht rechtsmissbräuchlich 
und daher zulässig angesehen, wenn es dazu, dient den gesamten Konzern zu 
erhalten und zu sanieren und dies auch im Interesse aller Gläubiger der beteilig-
ten Unternehmen ist.37

Prominentes Beispiel hierfür ist das Insolvenzverfahren der PIN AG.38 In die-
sem Fall wurde zunächst der Verwaltungsrat, also das zentrale Organ der Wil-
lensbildung der luxemburgischen Holdinggesellschaft der PIN AG, ohne Ände-
rung des Satzungssitzes von Luxemburg nach Köln verlegt. Anschließend 
erfolgte auch eine Verlegung des Dienstsitzes aller Regionalvorstände der PIN-
Gruppe nach Köln und ein zentraler Lenkungsausschuss als zentrales Leitungs-
organ der PIN-Gruppe wurde gebildet. Die operative Leitung erfolgte fortan von 
Köln aus. Durch diese Maßnahmen sollte eine einheitliche Sanierung der PIN-
Gruppe im Interesse des Konzernerhalts und der Gläubiger ermöglicht werden. 
Das AG Köln hat den legitimen Zweck der Sitzverlegung für die gesamte PIN-
Gruppe anerkannt und die jeweiligen Einzelinsolvenzverfahren in Köln eröffnet.

Hieraus lässt sich allgemein ableiten, dass einige Gerichte die Zuständig-
keitsregelung in § 3 Abs. 1 S. 2 InsO39 zugunsten einer einheitlichen Abwicklung 
der Konzerninsolvenz weit auslegen. Hiernach ist das Insolvenzgericht am Sitz 
der Muttergesellschaft ebenfalls für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens der 
Tochtergesellschaften örtlich zuständig, wenn deren Geschäfte ebenfalls von der 
Konzernzentrale aus geleitet werden.40

Aus denselben Gründen ist es zulässig, den Registersitz einer Gesellschaft vor 
Antragstellung zu verlegen.41 Die Sitzverlegung muss allerdings sachlich be-
gründet und auch abgeschlossen sein, bevor der Insolvenzantrag gestellt wird. 
Dieser Vorgang braucht je nach beteiligten Registergerichten mitunter einige 
Wochen. Erst wenn die Gesellschaft am neuen Sitz im Handelsregister eingetra-
gen ist, ist die Sitzverlegung abgeschlossen.

ee) Auswahlentscheidung zwischen mehreren Richtern beim selben Gericht
Sofern innerhalb eines Gerichtes mehrere Insolvenzrichter tätig sind, hängt der-
en Zuständigkeit vom jeweiligen Geschäftsverteilungsplan des Gerichtes ab. 
Hier sind in der Praxis zwei Gestaltungsvarianten bekannt. Erfolgt die Geschäfts-
verteilung nach dem Anfangsbuchstaben des Schuldners so lässt sich leicht vor-
hersagen, welcher Richter den Antrag auf den Tisch bekommt, es sei denn, er ist 
im Urlaub oder krank und wird von einem anderen Richter vertreten. Anders 
liegt der Fall, wenn die Zuteilung über die Endziffern der fortlaufend nummeri-
erten Insolvenzakten erfolgt. Dann lässt sich kaum in zulässiger Weise Einfluss 
nehmen, geschweige denn vorhersagen, welche Endziffer der Insolvenzantrag 
erhalten und welcher Richter also darüber entscheiden wird.

37 Rotstegge, ZIP 2008, 955 (958).
38 AG Köln, Beschl. v. 01.02.2008 – 73 / N 682 / 07; NZI 2008, 254 („PIN I“); AG Köln, Beschl. v. 

19.02.2008 – 73 IE 1 / 08; NZI, 2008, 257 („PIN II“).
39 Was in Zukunft durch den neuen § 3 Abs. 2 InsO weiter erleichtert wird.
40 Hermann, in: Mönning, Betriebsfortführung in Restrukturierung und Insolvenz, 2016, § 18 

Rn. 137.
41 Graeber, NZI 2007, 265 (267).
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